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14. Wahlperiode 11. 09. 2009

Kleine Anfrage

des Abg. Thomas Knapp SPD

und

Antwort

des Finanzministeriums 

Statistik in Baden-Württemberg

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele verschiedene Statistiken erfasst das Statistische Landesamt auf-
grund gesetzlicher Vorgaben der Europäischen Union, der Bundesrepublik
Deutschland und des Landes Baden-Württemberg?

2. Gibt es weiterhin direkte statistische Abfragen durch das Statistische Amt
der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) und das Statistische Bundes-
amt?

3. Werden bestimmte Statistiken häufiger erhoben als gesetzlich vorgeschrieben
(falls ja, mit Angabe, welche und aus welchen Gründen)?

4. Wo liegt die sog. „Abschneidegrenze“ bei der statistischen Befragung von
Klein- und Kleinstbetrieben, aufgeteilt nach den jeweiligen Wirtschafts-
zweigen? 

5. Bei welchen amtlichen Statistiken erfolgt die Erhebung unter Zuhilfenahme
bzw. durch die jeweiligen Kammern?

6. Bei welchen statistischen Erhebungen wird mit Hilfe von Stichproben 
gearbeitet?

7. Bei welchen statistischen Erhebungen wird mit Totalerhebungen gearbeitet? 

8. Worin liegen die Gründe, dass amtliche Statistiken zu Energiethemen erst
im Abstand von einigen Jahren in Bezug zum Erhebungszeitraum vorliegen?
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9. Welche Möglichkeiten bestehen aus ihrer Sicht, amtliche Statistiken im
Bereich der Erneuerbaren Energien schneller zur Verfügung zu stellen?

10. Welche Optimierungsmöglichkeiten (z. B. Wegfall, Neufassung oder Ände-
rung der Abfragehäufigkeit) sieht sie bei der Erhebung amtlicher Statisti-
ken generell? 

10. 09. 2009

Knapp SPD

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 5. Oktober 2009 Nr. 5 – 950/28 beantwortet das Finanz-
ministerium die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele verschiedene Statistiken erfasst das Statistische Landesamt auf-
grund gesetzlicher Vorgaben der Europäischen Union, der Bundesrepublik
Deutschland und des Landes Baden-Württemberg?

Zu 1.:

Nach dem Stand vom 1. Juli 2009 gibt es 238 dezentrale Statistiken, die auf
Vorgaben der EU und des Bundesgesetzgebers beruhen. Beide Kategorien
können nur zusammen dargestellt werden, da in der Regel verbindliche EU-
Vorgaben durch Bundesgesetze konkretisiert und ggf. modifiziert werden und
deshalb zahlreiche Statistiken sowohl auf einem Bundesgesetz als auch auf
einer EU-Rechtsgrundlage basieren.

Sechzehn sogen. koordinierte Länderstatistiken, vor allem im Schul- und Jus -
tizbereich, wurden auf Bundesebene durch die Kultus- bzw. Justizminister-
konferenz beschlossen und durch Landesrecht umgesetzt. Neunundzwanzig
statistische Erhebungen beruhen entweder – wie die Wahlstatistiken – auf
Landesrecht oder stellen lediglich ein Rechensystem dar, das auf bereits 
erhobene Daten zurückgreift. Daneben liegen zwei freiwilligen statistischen
Erhebungen landesrechtliche Ermächtigungen zugrunde, nämlich der Weiter-
bildungsstatistik und der Erhebung der Trink- und Abwasserpreise in den
Jahren, in denen keine Bundesstatistik durchgeführt wird. Die „Abfallbilanz-
erhebung in Baden-Württemberg“ erfolgt als Auswertung einer Geschäftssta-
tistik für das Umweltministerium. Die „Energiebilanz der Bundesländer“ basiert
auf den vorliegenden amtlichen Energiestatistiken und Daten von Energie-
verbänden.

Im Übrigen wurde im Rahmen der Beantwortung des Antrages 13/2285 eine
umfangreiche Anlage vorgelegt, aus der die einzelnen statistischen Erhebun-
gen sowie weitere Informationen ersichtlich sind. Diese Auflistung ist in wei-
ten Teilen nach wie vor aktuell.
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2. Gibt es weiterhin direkte statistische Abfragen durch das Statistische Amt
der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) und das Statistische Bundes-
amt?

Zu 2.:

Nach dem Rechtsrahmen für die Entwicklung, Erstellung und Verbreitung
europäischer Statistiken (Artikel 285 EG-Vertrag) bauen Europäische Statis -
tiken gemäß dem Subsidiaritätsprinzip und dem gemeinschaftsrechtlichen
Grundsatz des mitgliedstaatlichen Verwaltungsvollzuges (Artikel 10 EG-Ver-
trag) auf einzelstaatlichen Daten auf. Dem Finanzministerium sind keine Fälle
bekannt, in denen die EU-Kommission Daten für Statistiken bei Auskunfts-
pflichtigen direkt erhebt. Hinzuzuweisen ist aber darauf, dass die EU-Kom-
mission eine Vielzahl von Befragungen durchführt bzw. durch Dritte durch-
führen lässt; z. B. die bekannte „Eurobarometerumfrage“, in der die Bürger
regelmäßig zu ihrer Einstellung zur EU befragt werden. Das Statistische
Bundesamt erhebt 122 zentrale Bundesstatistiken.

3. Werden bestimmte Statistiken häufiger erhoben als gesetzlich vorgeschrie-
ben (falls ja, mit Angabe, welche und aus welchen Gründen)?

Zu 3.:

Das Statistische Landesamt erhebt keine Statistik häufiger als gesetzlich vor-
geschrieben.

4. Wo liegt die sogen. „Abschneidegrenze“ bei der statistischen Befragung
von Klein- und Kleinstbetrieben, aufgeteilt nach den jeweiligen Wirt-
schaftszweigen?

Zu 4.:

Die dezentralen Bundesstatistiken mit Abschneidegrenzen sind aus Anlage 1
ersichtlich. Die in Anlage 1 erwähnte Abschneidegrenze „landw. Betriebe“
umfasst landwirtschaftliche Betriebe im Sinne des § 91 des Agrarstatistikge-
setzes. Bei den übrigen vom Statistischen Landesamt durchgeführten statisti-
schen Erhebungen gibt es keine Abschneidegrenzen.

5. Bei welchen amtlichen Statistiken erfolgt die Erhebung unter Zuhilfenahme
bzw. durch die jeweiligen Kammern?

Zu 5.:

Keine Erhebung erfolgt unter Zuhilfenahme bzw. durch die jeweilige Kam-
mer. Unabhängig davon werden bei Kammern bereits vorliegende Informa-
tionen statistisch genutzt; so zum Beispiel Daten aus den Bereichen der Indus -
trie- und Handelskammern und der Handwerkskammern – wie Gewerbe-
zweig und Eintrag in die Handwerksrolle – für das Unternehmensregister.

6. Bei welchen statistischen Erhebungen wird mit Hilfe von Stichproben 
gearbeitet?

Zu 6.:

Aus Anlage 2 sind die statistischen Erhebungen ersichtlich, die als Stichpro-
benerhebung durchgeführt werden.
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7. Bei welchen statistischen Erhebungen wird mit Totalerhebungen gearbeitet?

Zu 7.:

Anlage 3 enthält die statistischen Erhebungen, die als Totalerhebung durch-
geführt werden.

8. Worin liegen die Gründe, dass amtliche Statistiken zu Energiethemen erst
im Abstand von einigen Jahren in Bezug zum Erhebungszeitraum vorliegen?

Zu 8.:

Die amtlichen Energiestatistiken werden teils als Monatserhebungen und
teils als Jahreserhebungen durchgeführt. Die Periodizität der jeweiligen Statis -
tik ist im Energiestatistikgesetz festgelegt. Die Ergebnisse der jeweiligen Sta-
tistik liegen bei einer Monatsstatistik 2 bis 3 Monate nach Ablauf des Be-
richtsmonats und bei einer Jahresstatistik 8 bis 12 Monate nach Ablauf des
Berichtsjahres vor, da die Jahresabschlüsse den Unternehmen meist erst 6 Mo -
nate nach Ablauf des Berichtsjahres zur Verfügung stehen. Aus Anlage 4 sind
die genauen Veröffentlichungstermine ersichtlich.

Die Ergebnisse des Projekts „Energiebilanz für Baden-Württemberg“ können
in der Regel ca. 20 Monate nach Ablauf des Bezugsjahres veröffentlicht wer-
den. In die Energiebilanz fließen vor allem die Daten der amtlichen Energie-
statistiken ein. Darüber hinaus sind auch Zuarbeiten von Energiewirtschafts-
verbänden erforderlich, die z. B. die Regionalisierung ausgesuchter Energie-
träger vornehmen. Einige Berechnungen zur Erstellung der Energiebilanz im
Statistischen Landesamt und auch bei den Energiewirtschaftsverbänden kön-
nen allerdings erst begonnen werden, wenn die Ergebnisse der amtlichen Sta-
tistik aller Länder valide vorliegen.

9. Welche Möglichkeiten bestehen aus ihrer Sicht, amtliche Statistiken im 
Bereich der Erneuerbaren Energien schneller zur Verfügung zu stellen?

Zu 9.:

Die Angaben zum Bereich der Erneuerbaren Energien stammen aus den amt-
lichen Energiestatistiken zur Stromerzeugung, die zum Teil monatlich und
zum Teil jährlich erhoben werden. Daraus ergibt sich eine unterschiedliche
Verfügbarkeit der Daten. So liegen das Dezemberergebnis und damit auch
das Jahresergebnis der monatlich erhobenen Daten zur Stromerzeugung in
den Kraftwerken der allgemeinen Versorgung in der Regel im April des Fol-
gejahres vor. Abgesehen von der Wasserkraft spielen die regenerativen Ener-
gien hier eine eher untergeordnete Rolle. Bedeutsam sind vielmehr die einge-
speisten Strommengen in das öffentliche Netz. Diese werden jährlich erho-
ben und liegen in der Regel im Oktober des Folgejahres vor. Gleiches gilt für
die in Industriekraftwerken erzeugten Strommengen. Ein Gesamtergebnis zur
Stromerzeugung in Baden-Württemberg kann daher auch erst zu diesem Zeit-
punkt veröffentlicht werden. Das Ergebnis bleibt vorläufig, bis die Energiebi-
lanz erstellt worden ist. Erfahrungsgemäß sind gravierende Änderungen aber
nicht mehr zu erwarten.

Eine Beschleunigung der Ergebnisbereitstellung zum Bereich der Erneuerba-
ren Energien würde sich ergeben, wenn die Erhebung über die Stromeinspei-
sung bei Netzbetreibern anstatt wie bislang jährlich zukünftig monatlich 
erhoben werden könnte. Hierzu wäre eine Änderung des Energiestatistikge-
setzes auf Bundesebene erforderlich, da die Angaben aller Länder monatlich
erforderlich wären. Der Grund für die Einbeziehung aller Länder ist, dass es
sich bei der Statistik über die Stromeinspeisung bei Netzbetreibern um eine
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Erhebung bei Unternehmen handelt, die auch Angaben zur Stromeinspeisung
in anderen Ländern liefern. Zur Ergebniserstellung für Baden-Württemberg
ist daher eine Verrechnung der abgegebenen und von anderen Ländern aufge-
nommenen Strommengen („Länderaustausch“) erforderlich.

10. Welche Optimierungsmöglichkeiten (z. B. Wegfall, Neufassung oder Ände-
rung der Abfragehäufigkeit) sieht sie bei der Erhebung amtlicher Statisti-
ken generell?

Zu 10.:

Die Erhebung und Aufbereitung von Statistiken kann grundsätzlich durch den
Einsatz von elektronischen Meldeverfahren optimiert werden. In der Regel wer-
den bei diesem Meldeweg die statistischen Daten an das Statistische Landes-
amt mit dem von den Statistischen Ämtern gemeinsam entwickelten Verfah-
ren „Interneterhebung im Verbund“ (IDEV) geliefert, das eine Eingabe der
Daten durch die Berichtspflichtigen an den Bildschirmen – manuell oder per
Datei-Upload – vorsieht. Alternativ können, sofern bei Berichtspflichtigen eine
entsprechende Software vorhanden ist, mit dem aufwändigeren Verfahren
eSTATISTIK.CORE die Daten in einem einheitlichen Format übermittelt
werden. Das Statistische Landesamt setzt sich deshalb mit Informationen,
Beratung und technischen Hilfestellungen seit vielen Jahren dafür ein, dass
die Befragten die elektronischen Meldemöglichkeiten in Anspruch nehmen.
Die Steigerungsraten dieser sogenannten „online-Meldequoten“ in der Ver-
gangenheit zeigen, dass diese Maßnahmen erfolgreich sind. Allerdings wird
in absehbarer Zeit eine hundertprozentige „online-Meldequote“ nicht zu rea-
lisieren sein, da bei den Berichtspflichtigen unterschiedliche Voraussetzun-
gen vorliegen und grundsätzlich verschiedene Meldewege angeboten werden
müssen. Dadurch können sich die Rationalisierungseffekte in den nächsten
Jahren nicht voll entfalten.

Die Stellungnahme ist mit dem Umweltministerium abgestimmt.

Stächele

Finanzminister
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Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Anlage 4

43111 Monatsbericht Energie- und Wasserversorgung / 65 mon. Kalendermonat 40 Tage später
43211 Investitionserhebung Energie- und Wasserversorgung 

(Unternehmen und Betriebe) / 77
jährl. Geschäftsjahr 12 Monate später

43221 Kostenstrukturerhebung Energie- und 
Wasserversorgung / 81 (Versand und Aufbereitung 
durch das Statistische Bundesamt)

jährl. Geschäftsjahr 12 Monate später

43311 Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung der 
Stromerzeugungsanlagen / 66 K

mon. Kalendermonat 
und 3. Mittwoch 
des jeweiligen 

Monats 

3 Monate später

43311 Erhebung über die Elektrizitätsversorgung der 
Netzbetreiber / 66 N

mon. Kalendermonat 3 Monate später

43371 Erhebung über die Stromeinspeisung bei 
Netzbetreibern / 70

jährl. Kalenderjahr 10 Monate später

43321 Monatsbericht über die Gasversorgung / 68 mon. Kalendermonat 3 Monate später
43381 Erhebung über Gewinnung, Verwendung und Abgabe 

von Klärgas / 73
jährl. Kalenderjahr 4 Monate später

43391 Jahreserhebung über Flüssiggas / 75 jährl. Kalenderjahr 4 Monate später
43331 Stromabsatz und Erlöse der 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen und 
Stromhändler / 83

jährl. Kalenderjahr,  ggf. 
Geschäfts-

jahr, das im Laufe 
des 

Kalenderjahres 
zuende ging

12 Monate später

43341 Abgabe, Ein- und Ausfuhr von Gas sowie Erlöse der 
Gasversorgungsunternehmen / 82

jährl. Kalenderjahr,  ggf. 
Geschäfts-

jahr, das im Laufe 
des 

Kalenderjahres 
zuende ging

8 Monate später

43351 Stromerzeugungsanlagen im Bergbau und 
Verarbeitenden Gewerbe / 67

jährl. Kalenderjahr und  
3. Mittwoch im 

Dezember

10 Monate später

43411 Jahreserhebung über Erzeugung, Bezug, Verwendung 
und Abgabe von Wärme / 64

jährl. Kalenderjahr und  
3. Mittwoch im 

Dezember

10 Monate später

43531 Erhebung über Energieverwendung im Bergbau und 
Verarbeitenden Gewerbe / 60

jährl. Kalenderjahr 11 Monate später

43521 Erhebung über Biotreibstoffe / 63 (bislang keine 
Berichtspflichtigen im Land)

jährl. Kalenderjahr 10 Monate später

43421 Erhebung über Geothermie / 62  (bislang keine 
Berichtspflichtigen im Land)

jährl. Kalenderjahr 10 Monate später

49313 Energiebilanz jährl. Kalenderjahr 20 Monate später

1. Amtliche Energiestatistik

2. Projekte

Übersicht: Amtliche Statistik und Projekte zum Bereich Energie

EVAS-
Nr

Bezeichnung der Statistik/ Statistiknr. Periodizität Stichtag der 
Erhebung (t)

Ergebnisse liegen 
vor bzw. werden 

veröffentlicht:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


